'|u§[ine®

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 58c LDG 1984 Karenzurlaub zur
Pflege eines behinderten Kindes
oder eines pflegebedurftigen

Angehorigen

LDG 1984 - Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz
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1. (1)Einer Landeslehrerin oder einem Landeslehrer ist auf ihr oder sein Ansuchen ein Urlaub unter Entfall der
Bezlige zu gewdhren (Karenzurlaub), wenn sie oder er sich der Pflege

1. 1.eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes widmet, fur das erhohte Familienbeihilfe
im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBI. Nr. 376, gewahrt wird, und ihre
oder seine Arbeitskraft aus diesem Grund ganzlich beansprucht wird (Abs. 2), langstens jedoch bis zur
Vollendung des 40. Lebensjahres des Kindes, oder

2. 2.einerin 8 59d Abs. 1 genannten Person mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest der Stufe 3 nach8 5 BPGG
unter ganzlicher Beanspruchung ihrer oder seiner Arbeitskraft in hauslicher Umgebung widmet oder

3. 3.einer demenziell erkrankten oder minderjahrigen, in§ 59d Abs. 1 genannten Person mit Anspruch auf
Pflegegeld ab der Stufe 1 nach 8 5 BPGG widmet.

1. (1a)Ein Karenzurlaub gemal Abs. 1 Z 3 hat mindestens einen Monat und hochstens drei Monate zu dauern und
ist fur jede zu betreuende Angehdrige oder jeden zu betreuenden Angehdrigen grundsatzlich nur einmal zulassig.
Bei einer Erhohung des Pflegebedarfs um zumindest eine Pflegegeldstufe (8 9 Abs. 4 BPGG) ist jedoch einmalig
eine neuerliche Gewahrung einer Pflegekarenz auf Antrag zulassig.

2. (2)Eine ganzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 Z 1 liegt vor, solange das behinderte Kind

1. 1.das Alter fir den Beginn der allgemeinen Schulpflicht @ 2 des Schulpflichtgesetzes 1985, BGBI. Nr. 76) noch
nicht erreicht hat und standiger personlicher Hilfe und Pflege bedarf,

2. 2.wahrend der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom Besuch der Schule befreit ist 8 15 des
Schulpflichtgesetzes 1985) oder standiger personlicher Hilfe und Pflege bedarf,

3. 3.nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des 40. Lebensjahres dauernd
bettlagerig ist oder standiger personlicher Hilfe und Pflege bedarf.

3. (3)Betragt die beabsichtigte Dauer des Karenzurlaubs gemaf3 Abs. 1 Z 1 oder 2 mehr als drei Monate, ist der
Antrag auf Gewahrung des Karenzurlaubs spatestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu
stellen.

4. (4)Der Landeslehrer hat den Wegfall einer der Voraussetzungen fur die Karenzierung (Abs. 1 und 2) innerhalb von
zwei Wochen zu melden.

5. (5)Die Zeit eines Karenzurlaubes nach Abs. 1 gilt als ruhegenuf3fahige Landesdienstzeit, ist aber fir sonstige
Rechte, die von der Dauer des Dienstverhaltnisses abhangen, nicht zu berticksichtigen, soweit in den
Besoldungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist.

6. (6)Die Berucksichtigung als ruhegenuf3fahige Landesdienstzeit endet mit dem Ende des Kalendermonats, in dem
eine der Voraussetzungen gemaf Abs. 1 und 2 weggefallen ist.

7. (7)Die Dienstbehorde kann auf Antrag des Landeslehrers die vorzeitige Beendigung des Karenzurlaubes verfligen,
wenn

1. 1.der Grund fur die Karenzierung weggefallen ist,

2. 2.das Ausschopfen der urspringlich verfligten Dauer des Karenzurlaubes fur den Landeslehrer eine Harte
bedeuten wirde und

3. 3.keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/ldg_1984/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/ldg_1984/paragraf/59d
https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/ldg_1984/paragraf/59d
https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/ldg_1984/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/ldg_1984/paragraf/15
file:///

	§ 58c LDG 1984 Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes oder eines pflegebedürftigen Angehörigen
	LDG 1984 - Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz


